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6. Werbung für sexuelle Dienstleistungen

7.

8. Der Entwurf des königlichen Erlasses zielt darauf ab, die Werbung für sexuelle Dienste zu regeln, die entweder online
(auf Internetplattformen) oder offline (schriftliche Presse) verbreitet werden.

Am 1. Juni 2022 trat das neue Sexualstrafgesetzbuch in Kraft, einschließlich einer Entkriminalisierung von Sexualarbeit.
Nach dem neuen Sexualstrafgesetzbuch (Artikel 433c/2) ist die Werbung für Prostitution nur auf Internetplattformen,
Zeitungen oder Zeitschriften gestattet, die speziell „zu diesem Zweck speziell vorgesehen“ sind.

Der Entwurf des königlichen Erlasses legt den anwendbaren Rahmen und die Art und Weise fest, in der die Werbung für
Prostitution genehmigt werden kann. Anbieter, die Werbung auf Internetplattformen oder einem anderen Medium
verbreiten oder Teil des Supports sind, werden autorisiert, sofern sie sich verpflichten, der Polizei alle Ausbeutungsfälle,
die ihnen bekannt sind, unverzüglich zu melden.

Darüber hinaus müssen Anbieter (von Werbeflächen) bestimmte Maßnahmen einhalten, wie die zur Verfügungstellung
von nützlichen Informationen an Sexarbeiter*innen, um ihren Schutz zu gewährleisten, sowie bestimmte Maßnahmen zur
Verhinderung und Aufdeckung von Missbrauch im Zusammenhang mit Prostitution und Menschenhandel.

9. Die Reform des Sexualstrafrechts zielte unter anderem darauf ab, einvernehmliche Sexarbeit aus der Grauzone zu
entfernen, in der sie sich befand.

Es war jedoch die Absicht des Gesetzgebers, die Praktiken des Sexarbeitssektors zu regulieren, um Missbrauch und
Ausbeutungssituationen zu verhindern und zu bekämpfen. Dies gilt für Werbung in Bezug auf Angebote sexueller Natur.

Obwohl das neue Sexualstrafrecht einen allgemeinen Grundsatz des Verbots der Werbung für sexuelle Angebote enthält
und ihnen eine Strafe auferlegt, sieht es dennoch Ausnahmen vor.

Das Sexualstrafrecht erlaubt es Anbietern einer Internetplattform oder anderen Plattformen, die speziell zur
Veröffentlichung von sexueller Werbung bestimmt sind, sofern und ausschließlich, wenn diese Werbung unter
bestimmten Bedingungen veröffentlicht wird, die u. a. zum Schutz von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern bestimmt sind,
Missbrauch und das Risiko der sexuellen Ausbeutung zu verhindern und zu bekämpfen.

Ziel des Erlassentwurfs ist es, die oben genannten Regelungen zu präzisieren.

10. Verweise auf Referenztexte:

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
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TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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